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Es gehört In der That eine naive Unverfrorenheit dazu, ſo etwas
als plauſible Wirklichkeit den andern vorzumalen und nach dieſen
utopifchen Phantaſiegebilden das Zukunftsbild der menſchlichen Ge⸗
ſellſcha zu entwerfen. ber das iſt das tragiſche Geſchick der Re⸗
ligionsleugner: 16 weiter ſie vom Chriſtenthum nd ſeinen Ideen
abfallen, Iun E verwegenere und widerſpruchsvollere Einbildungen
verfallen ſie Für die menſchliche Geſellſchaft aber drängt eS ent⸗
weder voll und ganz zurü zum Chriſtenthum, oder Es geht in
raſchem em hinab In den Abgrund des ſocialdemokratiſchena

Eheſchließung der Ausländer In Oeſterreich.
Von Franz Prandl, regu orher S Florian.

Erſter Artikel
Heber die Eheſ

ießung ausländiſcher, Im Auslande heimats⸗

berechtigter Staatsangehörigen, ſei CS Bräutigam oder raut, beſtimmt
871 der Anweiſung für die geiſtlichen Ehegerichte: 7  8 iſt darüber

wachen, daſs Ausländer nicht anders, als mit Beobachtung alles
deſſen, was zu rechtmäßiger Eingehung der Ehe erforderlich iſt, zur
Trauung zugelaſſen werden. Inwieferne der Pfarrer In dieſer Sache
vorgehen könne, ohne dieſelbe der biſchöflichen Curie zur Beurtheilung
vorzulegen, wird der Biſchof nach Umſtänden beſtimmen.“ Verbinden
wir amit den ortlau des des G.⸗B „Die perſönliche
Fähigkeit der Fremden Rechtsgeſchäften iſt insgemein nach den
Geſetzen de Tte. denen der Fremde vermöge ſeines Wohnſitzes,
oder EL keinen eigentlichen Wohnſitz hat, vermöge einer Geburt
als Unterthan unterliegt, beurtheilen, inſoferne nicht für einzelne
Fälle In dem Geſetze nderes verordnet iſ Im Einklange
hiemit erklarte die allerhöchſte Entſchließung vom November 814
(Hofkanzleidecret vom 2. December 1814, 17.318), daſs jeder
In Oeſterreich heiratende Ausländer ſich vor der Trauung
ber ſeine perſönliche Fähigkeit, einen giltigen Ehe⸗
vertrag 3 U ießen, auszuweiſen habe Hieraus ergibt ſich
für den Seelſorger, vor dem ein Bräutigam oder eine rau aus
dem Uslande erſcheint, folgendes: Seine Wachſamkeit hat ſich vor
Em auf die Beobachtung jener Vorſchriften zu richten, die das
Kir Eng eſ Etz zur Hintanhaltung von ungiltigen oder unerlaubten
Ehen au  E Insbeſondere darf niemals überſehen werden, daſs
das Zeugnis des ledigen Standes und der aufſchein de Ausländers,
dann falls derſelbe ereits verehelicht war, der Todtenſchein de 7

Die bi  öflichen Ordinariate von Brünn und St. Pölten ſchrieben m
Jahre 1860 die fallweiſe orlage das Ordinariat vor; andere aben zur
beſſeren Orientierung ihres Clerus betreffende Miniſterial⸗Erläſſe in den Diöceſan⸗
blättern mitgetheilt.
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ſtorbenen Gatten oder eine die desſelben vertretende, rechts⸗
giltige Urkunde, die über den Tod des früheren Gatten einen Zweifel
übrig läſst, beizubringen ſei Allenfalls muſs auch der Erweis der
ornahme des Aufgebotes In der Heimat gebracht werden. Das
Brautexamen, bei dem auch Tforſchen iſt, ob die Eheſt

ießung
mit Zuſtimmung der Eltern geſchieht,/) muſs noch herausſtellen, ob
irgend ein U die erwähnten rtunden nicht ermittelndes Ehe⸗
hindernis oder Eheverbot (3 geiſtl Verwandtſchaft, Verwandtſchaft

COpula 161ta EtC obwalte
Andererſeits iſt aber auch arüber ſtrenge wachen, daſs alle

Beſtimmungen, welche das der Heimat des Ausländers
für die bürgerliche Giltigkeit der Ehe aufſtellt, ein⸗
gehalten werden, weil on abgeſehen von Beſchwerden auswärtiger
Regierungen, großes Aergernis und Unglück dadurch entſtehen könnte,
daſs die Gatten nach dem Eheabſchluſſe in ihre Heimat überſiedeln,
dort aber ihnen die bürgerlichen Wirkungen der Ehe nicht zuerkannt
und insbeſondere der Gattin und den Kindern die Aufnahme n die
Heimat des Gatten und Vaters verſagt wird, ſie ogar möglicherweiſe
Iim Auslande gar nicht geduldet werden.

Es kann nun hier nicht unſere Sache ſein, ſämmtliche ehegeſetz⸗
en Beſtimmungen aller ausländiſchen aaten IN CXtEIISO anzu
führen, zuma dieſelben verſchiedenen Aenderungen ausgeſetzt ſind;
die Ueberzeugung von der perſönlichen Fähigkeit des Ehewerbers zum
Eheabſchluſſe, die durch das obeitierte Hofkanzleidecret verlangt wird,
läſst ſich vielmehr auf leichtere Weiſe erlangen. Es gibt nämlich
diesbezüglich eine oppelte Praxis der auswärtigen Staaten; die
einen erkennen jede von ihrem Unterthanen In Oeſterreich
und nach öſterreichiſchem Rechte giltig eingegangene Ehe
vorbehaltlos auch In der eima als geſetzmäßig 0 die
anderen aber verhalten thren Staatsangehörigen, daſs
ſich vor dem Abſchluſſe der Ehe In Oeſterreich durch ern
beigebrachtes Document, das man Verehelichungs⸗Zeugnis,
Ehecertificat, Eheconſens⸗Urkunde nennt, ber ſeine Ehe⸗

äh Letztere Staaten ſind weitaus In der
ehrza und ‘eS aben ſomit dem Geſagten und den kirchlichen und
ſtaatlichen Anordnungen zufolge die Seelſorger die von

ſolchen ausländiſchen Ehewerbern eine von ſeiner COoM⸗-

E  en heimatlichen Civilbehörde abgegebene Erklärung
fordern, daſs na den Geſetzen ſeines Landes

eine Eheſchließun In Oeſterreich kein Anſtand bwalte
(daſs EL erſönli befähigt ſei, mit eine Ehe ſchließen)
oder daſs der Ehewerber die naã den Geſetzen des be⸗

Anw Eheg teſe Beſtimmung des kirchlichen Eherechtes
iſt nicht identiſch it den Anordnungen des bürgerlichen Geſetzes über die Ehen

erinnern Vgl. Binder⸗Scheicher Eher. 250
der Minderjährigen; ſie ſoll die nur die rfüllung des vierten Gebotes
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treffenden Landes erforderliche heimatsbehördliche Be
willigung zur Eheſ

tleßung In Oeſterreich erlangt habe.)
Der Erlaſs des Staatsminiſteriums vom April 1865, 2392,
enthält die detaillierte Bezeichnung jener Staaten de Auslandes, un
denen die Nothwendigkeit der Beibringung einer beſonderen Beſcheinigung
zuu Eingehung der Ehe entfällt und jener, deren Angehörige ſich mit
einem ſolchen Zeugniſſe auszuweiſen aben Dieſem entnehmen wir:

Die engliſchen Staatsangehörigen, und die der
Vereinigten Staaten Nordamerikas, we ſich In Oeſterreich

verehelichen gedenken, edürfen iezu weder einer Ehebewilligung
noch eines Verehelichungs⸗Zeugniſſes von threr Heimatsbehörde, und
ihre Im Auslande, alſo auch un Oeſterreich eingegangenen Ehen werden
Im Heimatslande als rechtmäßige en angeſehen, wenn ſie In Ge⸗
mäßheit der Geſetze des ausländiſchen Staates (Oeſterreichs) ab⸗
geſchloſſen wurden. Es aben Omi die Seelſorger bei Eheabſchließungen
von Angehörigen dieſer beiden Staaten nuLr arüber 3u 0  en, daſs
dabei die In Oeſterreich geltenden kirchlichen und ſtaatlichen egeſetz⸗
Beſtimmungen eingehalten werden.

Die Angehörigen von Belgien, Braſilien, Dänemark,
Frankreich, Genf, Griechenland, Churheſſen, Heſſen
omburg, von dem inken Rheinufer gelegenen Landestheile
Meiſenheim, vom Königreiche der Niederlande, ortugal,
Preußen,“ Schweden und Norwegen, von den Cantonen
Teſſin, Waadtland und Neufchatel, owie CV hier nicht
genannten Staaten bedürfen nach den vorgelegten geſandtſcha
en Berichten keiner Heiratsbewilligung der Heimatsbehörde, eS
genügt, daſs ſie nach den öſterreichiſchen kirchlichen und bürgerlichen
Geſetzen ſich verehelichen, allein ſie ſind gehalten, wie ſchon der Erla
des Cultus⸗Miniſt. vom November 1859, vorſchreibt,
die Beſtätigung oder ein Verehelichungs⸗Zeugnis threr Heimatsbehörde
vorzuweiſen, daſs ſie keines Eheconſenſes bedürfen oder daſs threr
Verehelichung kein Hindernis entgegenſtehe.

Dieſe Beſtimmung, we ſich In en einſchlägigen Lehr⸗ und
Hilfsbüchern Ndet, iſt aber nicht mehr allgemein in Giltigkeit, indem
Iu neueſter Zeit mehrere Geſandtſchaften, die deutſche und
griechiſche thatſächlich erwähnte Vollmacht beſitzen, wie Im zweiten
Artikel ausführlicher nachgewieſen werden wird

Ausländer, deren Eheſ

ießung eln un threr Heimat beſtehendes
Ehehindernis Im Wege iſt‚ müſſen auch die heimatliche Be⸗

Erla des Cultus⸗Miniſt. vom Nov 1859, Nach
dieſem hat der Seelſorger, welcher zur Eheſchließung eines Ausländers In Oeſterreich
mitwirken ſoll, zuerſt un verläſslicher Weiſe ermitteln, welchem ande derſelbe
angehört, und von ihm ein ausreichend beglaubigtes Zeugnis ſeiner Obrigkeit
222

abzuheiſchen,

F5 welches ſeine Befugnis oder Erlaubnis zur Eingehung der Ehe
beſcheinigt. 3 Nunmehr nach den politiſchen Verſchiebungen des Jahres 1866
zu nehmen.
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Li U 18 beibringen. Ausländiſche Frauen be⸗
dürfen zu ihrer Verheiratung mit Oeſterreichern keiner Auswanderungs⸗
Bewilligung. (Erlaſs des Miniſt. des Innern vom 21 April 1853,

31963 Geſetz vom Juni 1870, 1  5 erg auch Wiener
Diöceſanblatt 1867, 227); dies gilt dem citierten Erlaſſe des

Miniſt. des Innern vom 21 pri 1853 ufolge auch für die
V N rau eines Oeſterreichers.

Für fremde Minderjährige, die ſich un Oeſterreich verehelichen
wollen und die erforderliche (väterliche, vormundſchaftliche) Bewilligung
beizubringen nicht vermögen (wenn ſie elternlos, vormundlos
ſind und ihr Zuſtändigkeitsort nicht ekannt iſt), beſtimmt 8504 des

G.⸗B., daſs ihnen von dem hierländigen Gerichte, unter welches
le nach an und Aufenthalt gehören würden, ein Vertreter V

beſtellen iſt, der ſeine Einwilligung zur Ehe oder ſeine Miſsbilligung
dieſem Gerichte zu erklären hat

In Betreff der Beglaubigung des von der fremden Obrigkeit
ausgeſtellten Ehezeugniſſes erklärte der Erla des Staatsminiſt.
vom April 1865, mit Berufung auf einen älteren Erla
des Miniſt des Innern vom September 1858, 4597,
daſs die Einholung der Legaliſierung der fremden Hofe
acereditierten Geſandtſchaften für die von fremden Ehewerbern bei⸗
gebrachten Urkunden nicht immer als COnditio sine qua 1011 ihrer
Giltigkeit anzuſehen ſei; nUur wenn für die Unterthanen eines fremden
Staates eine pecielle Anordnung getroffen wurde, iſt dieſe betreffs
der Beglaubigung der urkundlichen Behelfe einzuhalten.“ Der
Seelſorger kann ſich vielmehr dem Miniſterial⸗Erlaſſe vom No⸗
vember 1859, 17.602 (Hofdecret vom 22 December zu⸗
olge mn ezug auf die gehörige Ausweiſung der Fremden U  ber ihre
perſönliche Fähigkeit zur Verehelichung mit dem Zeugniſſe, welches
von der Obrigkeit ausgeſtellt und mit dem Amtsſiegel verſehen iſt,
wie dieſes bei Päſſen, Antworten auf Erſuchſchreiben oder Protokollen
fremder Obrigkeiten geſchieht, egnügen, wenn nicht beſondere Be⸗
denklichkeiten die Echtheit der Urkunde auffallen.

Das imn ede ſtehende Zeugnis der Obrigkeit des Ausländers
über eine Ehebefähigung iſt Im Trauungsbuche anzudeuten und zur
allfälligen Rechtfertigung des Seelſorgers bei den Trauungsacten

ufz ahr (Cultus-Miniſt.⸗Erlaſs vom November 1859,
17.602

Der öſterreichiſche Geiſtliche hat das Recht, von der Partei eine
gehörig beglaubigte »»ii dieſer Urkunde verlangen.“)

Letzterwähnte Vorſchriften finden ſich Unten bei der Beſprechung der
einzelnen ausländiſchen Staaten. Tauf Trauſcheine aus dem Auslande ſollen
ſtrenge auch die Legaliſierung der biſchöflichen Ordinariate haben
räumt  X insbeſondere dies Recht den öſterreichiſchen Trauungs⸗Organen ein, die derDer cisleithaniſche Cultus⸗Miniſterial⸗Erlaſs vom ecember 1880 878,

ungariſchen Sprache nicht mächtig ind



527

E5 verſteht ſich von ſelbſt daſs der Seelſorger vor dem Ein⸗
langen des Befähigungs⸗Zeugniſſes Unter keinem Vorwande und In
keinem Falle weder zur Verkündigung, noch weniger zur Eheab  ließung
ſchreiten darf.“) Zur Hintanhaltung von unliebſamen Verzögerungen
muſs die Partei, welche ſich Erlang des fraglichen E  E
die Heimatsobrigkeit wendet, die nothwendigen, beglaubigten Documente
einſenden, als da ſind die Taufſcheine beider Ehecandidaten, Ledig⸗
ſchein, twaige Trau⸗ und Todtenſcheine bei Witwern, Vermögens⸗
Ausweis (bei Angehörigen des eu  en Reiches), die Militär⸗
Entlaſſungs⸗-⸗, Urlaubs⸗— oder Dienſtunfähigkeits-Scheine,
die väterliche (vormundſchaftliche) Einwilligung für Minderjährige,
Heimatsſchein, Wohnungs⸗Zeugnis, öfters auch ein Sitten⸗
verhaltungs⸗) Zeugnis, Religions⸗Zeugnis

Oeſterreichiſche Trauungsfunctionäre haben aber ſelbſtverſtändlich
zum Zuſtandekommen einer nach ausländiſchem E giltigen Ehe
nicht mitzuwirken, wenn die öſterreichiſchen Geſetze ſie verbieten oder
als rafbar behandeln, oder wenn von einem der Brauttheile
0  enbar eine Umgehung der öſterreichiſchen Geſetzgebungbeabſichtigt würde; etzterer Fall wäre die Eheſchließungeines apoſtaſierten Prieſters, der ſich ern ausländiſches Staats⸗
bürgerrecht erworben hat 63

Was wir nun folgen laſſen ind einige der wichtigeren ehe⸗geſetzlichen Beſtimmungen ausländiſcher Staaten und wird insbeſondere
angegeben, we Behörden Im Auslande zur Ausſtellung des Ver—
ehelichungs⸗Zeugniſſes berechtigt ſind

Die Länder der ungariſchen Krone werden un Cisleithanien al
Ausland betrachtet. In denſelben hat Im großen und ganzen da
canoniſche Eherecht ſtaatliche Giltigkeit.

Minderjährige, L  E eine Ehe 5 ſchließen beabſichtigen, bedürfen der Zuimmung der Vormund chaft und au der Genehmigung der Vormun  aftsBehörde, enn zwiſchen Vormundſchaft und den Eltern, beziehungsweiſe zwiſchenden Verwandten und dem Minderjährigen eine Verſtändigung nicht zuſtande ommt;auch iſt die Genehmigung der Vormundſchafts⸗Behörde 3 erbitten, enn ein minder⸗
jähriger Jüngling vor dem vollendeten und ein minderjähriges Mädchen dor
dem vollendeten Ahre heiraten will. Die Einwilligung der Anverwandten
oder des Familienvaters macht die vormundſchaftsbehördliche Genehmigung ent
behrlich, enn ein Unter Vormundſcha oder Curatel ſtehender Jüngling üb
oder ein olches Mädchen über ahre eine Ehe eingehen will.

Erlaſs des Miniſt. für Cultus und Unterricht vom November 1859,Selbſt enn man präſumieren kann, daſs das vorgeſchriebeneEhecertificat chon ausgeſtellt iſt, darf man doch vor Erlang desſelben weder Ver⸗
ündigung noch Trauung vornehmen, bei ſonſtiger Strafamtshandlung (Vergl.Erla des kgl ung Miniſt. für Cultus und Unterricht vom ärz 1883, Urwelchen ein öſterreichiſcher Pfarrer, der vor Einlangen des Ehebefähigungs⸗Zeugniſſesein ungariſches Brautpaar copulierte, dem öſterreichiſchen Cultusminiſter zur Be⸗

ſtrafung empfohlen wird) Die Legaliſierung der in Oeſterreich ausgeſtelltenund ins Ausland gelangenden Matrikenſcheine obliegt den k. Bezirkshauptmann⸗ſchaften und Magiſtraten der Uunmittelbaren Städte
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Zur Eheſchließung in den Reichsrathsländern, bei welcher ein

oder Elde Theile dem ungariſchen Staatsverbande angehören, iſtnach Verordnung des kgl ung Miniſt. für Cultus und Unterricht
vom October 1876, und vom Auguſt 1883,ein ausſchließli vom ungariſchen Cultusminiſterun Budapeſt ausgeſtelltes Zeugnis über die Zuläſſigkeit der Eheerforderlich. In dieſem Zeugniſſe wird ſowohl die perſönliche Fähigkeitde Ehewerbers, wie auch der Umſtand beſtätigt, daſs ihm eine Militär⸗
pflicht zum Eheabſchluſſe U Im Wege ehe Ehebefähigungs⸗Zeugniſſe,ausgeſtellt von den ungariſchen Heimatsbehörden, ſind ungiltig rlaſsdes kgl ung Miniſt. für Cultu und Unterricht vom Auguſt 1883,

15.819,3 ſchon Fälle vorkommen, un denen den ungariſchenNupturienten die beizubringende Ehefähigkeits⸗Beſtätigung von den
Gemeinden ausgeſtellt wird, muſs jedesma die gleichzeitige Er.
bringung des Nachweiſes gefordert werden, daſs der betreffendenGemeinde die bezügliche ausnahmsweiſe Berechtigung Urch das
kgl Cultusminiſterium zuerkannt worden iſt Erlaſs der
niederöſterr. Statth. 2 Jänner 1879, 2273) Die Erlangungdes Certificate iſt In der ege mit Zeitverlu und Mühe verbunden.
Die hochw Vorſtehung des ungariſchen Prieſterhauſes Pazmaneumin Wien (La Schönlaterngaſſe 15) übernimmt in dieſer An
gelegenhei die Vermittlung.

Dem Geſuche das ungariſche Cultusminiſterium, mittelſtdeſſen ein ſolches Zeugnis verlangt wird, iſt eine ungariſche Stempel⸗marke 3u oder In barem beizulegen, widrigenfalls die be⸗treffenden Geſuche zur Ergänzung zurückgeſchickt würden (kgl. ungMiniſt. für Cultus und Unterricht vom Jänner 1882, 25);behufs ſchnellerer Ausfertigung des Certificate ſind dem Geſuche bei⸗
zulegen für einen Bräutigam: aufſchein, Zuſtändigkeits⸗Urkundend Wohnungs⸗Zeugnis, bei Minderjährigen die väterliche, reſp vor⸗
mundſchaftliche Bewilligung (Großjährigkeits⸗Erklärung), bei Militär—
freien die Taxquittung U f., das Document der Militärpflichtigen;bei minorennen Bräuten iſt benöthigt: aufſchein, Wohnungs⸗Zeugnis,Zuſtändigkeits⸗Urkunde, väterliche vormundſchaftliche) Einwilligungoder Großjährigkeits⸗Urkunde, bei Majorennen: Taufſchein, Zutändigkeits⸗Urkunde und Wohnungs⸗Zeugnis. Das Geſuch nd die
eilagen ſind mit Ungariſchen empeln und kr.) zu ver⸗
ſehen; auch ſei noch bemerkt, daſs zur Erlangung der Matrikenſcheine
aus Ungarn außer der Stempelgebür von kr noch als Schreibtaxe
von Pfarrangehörigen fu., und von ſolchen die außerhalb der Pfarreihr Domicil haben, erlegt werden müſſen

Die Verzögerung bei Ausſtellung des Ehecertificates hat mancheungariſche Staatsangehörige un Cisleithanien auf den Gedanken 9e⸗rd vom Pfarrer thre Aufenthaltsortes den Verkündſchein und
die Entlaſſung zu fordern, dann ohne Certificat von einem Pfarrer
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In Ungarn ſich trauen zu laſſen Ein ſolcher Vorgang iſt unſtattha
Erlaſs der niederöſterr. Statth. vom 28 November 1884,

Die Nothwendigkeit der ungariſchen Ehefähigkeits⸗Beſtätigung
macht allen Im Uslande lebenden ungariſchen Staatsangehörigen
das Eingehen einer Civilehe unmöglich. Denn die um Auslande zuſtande⸗
gekommenen Ehen werden nur dann auch in Ungarn anerkannt, wenn
ſie kirchlich geſchloſſen worden ſind rlaſs des kgl. Aung Miniſt.
Aller oflager vom 28. März 1871, 42.71 2); das ausgeſtellte
Certificat enthält immer leſe Bedingung. Ein politiſcher Eh — N
iſt nicht erforderlich.)

Für Angehörige Croatien⸗Slavoniens und der ehe⸗
maligen Militärgrenze ſind dem rlaſſe des k. k. Miniſt. für
Cultus und Unterricht vom September 1884, 7179 und der
ote des kgl croat.⸗ſlavon. Miniſt. vom 6. September 1883,
ufolge olgende ehörden berechtigt, die Ehefähigkeits⸗Zeugniſſe QAus⸗
zuſtellen: Im bisherigen croatiſch⸗ſlavoniſchen Provincialate die kgl
Vicegeſpanſchaften, In dem nunmehr mit dem Provincialate vereinigten,
vormaligen croatiſch⸗ſlavoniſchen Grenzgebiete die Egl Bezirksämter
und In beiden Gehbieten jene Stadtmagiſtrate, E als politiſche
ehörden erſter Inſtanz (unmittelbare Städte) fungieren.?) Ehe⸗
werber QAus Croatien-Slavonien und dem ehemaligen Grenzgebiete
haben ſich zur Vermeidung von Nachtheilen und unliebſamen Ver—
zögerungen immer irecte die zur Ausſtellung der Ehefähigkeits⸗
Zeugniſſe, beziehungsweiſe Heirats⸗Bewilligungen competenten be⸗
hördlichen Organe und nicht, wie die vielfach ſchon geſchehen iſt,
an die kgl eroatiſch⸗ſlavoniſche Landesregierung oder das 9
ungariſche Miniſterium für Cultus nd Unterricht vu wenden.

In Betreff der Verehelichung von Staatsangehörigen 8 den
Occupationsländern Bosnien und der Herzegowina In Cisleithanien
erklärte das U Reichs⸗Finanzminiſterium als Miniſterium fürdie genannten Länder, daſs eine principielle egelung dieſer ragebis jetzt noch nicht worden iſt Es gilt vielmehr laut Zuſchriftdes erzbiſchöflichen Ordinariates von arajewo ddo Februar —1889

Melden ſich Brautwerber, die zwar n Ungarn geboren, aber eder dort
noch un den Reichslanden heimatsberechtigt ſind, ſo muſs der Seelſorger bei Abganganderer Auskünfte die Staatsangehörigkeit der Eltern und Großeltern TforſchenInd die Ehewerber anweiſen, ſich Erhaltes eme Heimats⸗Documentesdie competente Ungariſche Behörde de Geburtsortes wenden Führen dieſeErhebungen 3 keinem Ziel, iſt kein Anhaltspunkt für die Ungariſche Staats⸗
angehörigkeit egeben, da der Geburtsort nur ern zufälliger ſein kann, ſo iſt über
die perſönliche Fähigkeit zur Ehe nach den Beſtimmungen der diesſeitigen
vorzugehen rlaſs des cisleithaniſchen Miniſt. des Innern vom Ii 1887,

205) 2) Letztere ſind zufolge Mittheilung der kgl. croat.-ſlavon. Landes⸗regierung vom I 1884, . lgende a im bisherigen croatiſch—ſlavoniſchen Provincialate: Agram, Karlſtadt, Buccari, Siſſek, Warasdin, Kreutz,Kopreinitz, Pozega, Eſſeg und Ruma  — Iim vormaligen Grenzgebiete: Carlopago,engg, Petrin ja, Koſtajnica, Brod der Save, Mitrovie, nnt Karlowitz, Peterwardein, Belovar und die Feſtung Vꝗᷓ

vanie



530

für alle Angehörigen aus dieſen Ländern einzig und allein das canoniſche
Recht ſich dieſelben verehelichen mmer me Ausnahme
bilden entſprechen den Beſtimmungen des Wehrgeſetzes für Bosnien
und Herzegowina die Officiere und Soldaten we activen
Militärdienſte ſtehen oder we zum Liniendienſte verpflichtet vor
der beſtimmten dreijährigen Dienſtzeit beurlaubt ſind da ſie Ehe⸗
bewilligung von elte Eener C  n  n Behörde bedürfen Jünglingen
Unter zwanzig Jahren aber we zwar ſtellungspflichtig, jedoch zum
Liniendienſte noch nicht als auglich befunden worden ſind wird Enn
Geſuch um Heiratslicenz nur angerathen und ihnen für dieſen Fall
einige Erleichterung verſprochen

Der ſang bei der feierlichen iturgie
Von Pfarrer Sauter Präſes des hohenzollern ſchen Bezirks Cäcilienvereines

Domine, dilexi decorem domus tuae
Eet 1oeum habitationis gloriae uae PS 25

Einleitung.
nter den mannigfaltigen Pflichten, we der prieſterliche Stand

ſeinen Trägern auferlegt, nimmt ſicherli nicht die Stelle ein
die orge für die Zierde des Hauſes Gottes Es hat gewi
tiefen Sinn und 9e 1e nicht ohne Abſicht wenn Unſere heilige
Kirche thren Prieſtern tagtäglich der eiligen Meſſe beim Lavabo
die Orte des königlichen Sängers den Mund legt ＋. Herr ich
lebe die Zierde eines Hauſes und den Ort der Wohnung deiner
Herrlichkeit Die 11 will dadurch dem rieſter Eelne ſeiner Haupt⸗
pfli  en nämlich die orge für die Zierde und 4 des Hau
Gottes mim wieder aufs nelle ins Gedächtnis ruſen Nun gehört
aber zur Zierde des Hau eS Gottes nicht etwa bloß daſs daſelb
die größte Reinlichkeit herr che daſs eS emſelben der wünſchens⸗
erten Ausſchmückung, beſonders den Feſten nicht gebreche da
alle Paramente und Ornamente die prieſterlichen Gewänder und die
eiligen Gefäße owie die Altarbedeckung ſauber und blank gehalten
wer 1es und nderes iſt 10 gewi für die Zierde des
Gotteshauſes unerläſsli und ES ieg darum dem rieſter die heiligſte
Pflicht ob ſein Augenmerk darauf richten Mehr noch aber als

all dem Geſagten beſteht die ein katholiſchen Gotteshauſes
Das Lehrbuch des Eherechtes von Binder⸗Scheicher verweist hei Ver

ehelichung bosniſcher Landesangehörigen Cisleithanien irrthümlich auf Beſtim
mungen, wie ſie „Archiv für katholiſche Kirchenrecht“ (herausgegeben von
Dr Friedrich Vering) 1889, 61 Band, DPag. 58—67 enthalten ſein
Der angezogene Artikel behandelt n u „die Verordnung der Landesregierung
für Bosnien und die Herzegowina dbom 22 December 1887, 7241—. betreffenddie Ertheilung der Eheconſenſe öſterreichiſche und ungariſche Staatsangehörige

Occupationsgebiete.


